
BayStVollzG: Art. 150 Haftkostenbeitrag, Gelder

Art. 150  Haftkostenbeitrag, Gelder 
 
Art. 49 bis 53 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass

1.  aus besonderen Gründen, insbesondere zur Förderung von Unterhaltszahlungen, 
Schadenswiedergutmachung, sonstiger Schuldenregulierung oder für besondere Aufwendungen zur 
Wiedereingliederung, ganz oder teilweise von der Erhebung eines Haftkostenbeitrags abgesehen werden 
kann,

 
2.  die Jugendstrafvollzugsanstalt das Überbrückungsgeld ganz oder teilweise auch den 
Personensorgeberechtigten überweisen kann, die darüber entscheiden, wie das Geld innerhalb der ersten 
vier Wochen nach der Entlassung an die jungen Gefangenen ausgezahlt wird.

 


